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BERICHT DES REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss des Berenberg Health Focus Fund (in Liquidation) (der „Fonds“) bestehend aus der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 22. Dezember 2025 
(letzte Nettoinventarwertberechnung vor Liquidationsbeginn), der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis  
22. Dezember 2025 (letzte Nettoinventarwertberechnung vor Liquidationsbeginn) sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die 
Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Berenberg Health Focus Fund (in Liquidation) 
zum 22. Dezember 2025 (letzter Tag der Berechnung des NIW) sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis  
22. Dezember 2025 (letzter Tag der Berechnung des NIW). 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie 
sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind 
unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, herausgegeben vom 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Hervorhebung eines Sachverhaltes 

Wir verweisen auf die Erläuterung „Allgemeines“ dieses Jahresabschlusses, welche die Entscheidung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beschreibt, den Fonds 
Berenberg Health Focus Fund (in Liquidation) wirksam zum 23. Dezember 2025 in Liquidation zu setzen. Der Jahresabschluss wurde daher, wie in der Erläuterung „Wesentliche 
Rechnungslegungsgrundsätze“ dieses Jahresabschlusses beschrieben, nicht auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt. Unser Prüfungsurteil ist hinsichtlich dieses 
Sachverhalts nicht modifiziert. 



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im 
Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des réviseur d’entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche 
Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen 
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind 
wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in 
Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der 
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die 
Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist und darüber einen Bericht des réviseur d’entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an 
Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine 
wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.



Darüber hinaus:
Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen
durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten
Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des réviseur d’entreprises agréé auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls
die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des réviseur d’entreprises
agréé erlangten Prüfungsnachweise.
Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich 
wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Für Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

Maryam Khabirpour, Réviseur d’entreprises agréé
Partner

22. April 2026
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Sonstige Information – nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst 

ANHANG  

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels  
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keine Umweltziele oder 
sozialen Ziele  
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensfüh-  
rung anwenden. 

 Name des Produkts:  
Berenberg Health Focus Fund (vormals Berenberg 
Better Health Fund) 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900P4FSOG1L9WFJ36 

Ökologische und/oder soziale Merkmale
Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein

 Es wurden damit nachhaltige
Investitionen mit einem Umweltziel
getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

 Es wurden damit nachhaltige
Investitionen mit einem sozialen Ziel
getätigt: __%

Es wurden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben und
obwohl keine nachhaltigen Investitionen
angestrebt wurden, enthielt es 96,80 % an
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU- Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations- 
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-  
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten  
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale erfüllt?  
 
Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung. 

In den Anlageentscheidungen werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt, wie 
bspw. Klimawandel und Umweltverschmutzung im Bereich Umwelt, Arbeitsbedingungen, 
Gesundheit und Sicherheit im Bereich Soziales. Darüber hinaus werden Aspekte im Bereich 
Unternehmensführung berücksichtigt. 

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden 
Aktivitäten waren ganz oder teilweise ausgeschlossen: 
 
- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse  

- Alkohol (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5,00 % Umsatzerlöse  

- konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5,00 % Umsatzerlöse  

- Kohle (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5,00 % Umsatzerlöse  

- Glücksspiel (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse  

- Unternehmen, die im Uranabbau tätig sind (Ausschluss, wenn die Umsatzschwelle 

von 5,00% Prozent auf Emittentenebene überschritten wird) 

- Unternehmen, die an der Stromerzeugung auf Basis von Atom-/Kernenergie beteiligt sind 

(Ausschluss, wenn die Umsatzschwelle von 5,00% Prozent auf Emittentenebene 

überschritten wird) 

- Unternehmen, die sich mit dem Betrieb von Kernkraftwerken und/oder der Herstellung von 

wesentlichen Komponenten für Kernkraftwerke befassen (Ausschluss, wenn die 5,00% 

Prozent Umsatzschwelle auf Emittentenebene überschritten wird) 

- Atomwaffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse  

- Tabak (Produktion) > 0% Umsatzerlöse 

- unkonventionelle Waffen (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) 

> 0,00 % Umsatzerlöse  

- Unkonventionelles Öl & Gas (Produktion) > 0,00 % Umsatz 

- Waffen für Privatpersonen (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 0,00 % Umsatz 

- Energieerzeugung aus Kohle (Produktion) > 5,00 % Umsatz 

 

 

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-
Leitsätze, ILO-Standards (International Labour Organization) an. 

Der Fonds wandte daneben weiteres normbasiertes Screening auf Basis der ESG-
Kontroversen-Methodologie von MSCI ESG Research an. Auf dieser Basis werden 
Unternehmen identifiziert, die in direktem Zusammenhang mit anhaltenden besonders 
schwerwiegenden ESG-Kontroversen stehen. Diese werden grundsätzlich für eine Investition 
ausgeschlossen. Im Falle schwerwiegender ESG-Kontroversen tritt das Portfoliomanagement 
in direktes Engagement mit dem Unternehmen um die Kontroverse zu analysieren und darauf 
basierend eine finale Investmententscheidung zu treffen. 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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Im Rahmen des ESG-Ausschlussverfahrens werden Investitionen, die mit bestimmten 
Produkten oder Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, ausgeschlossen, um die 
Einhaltung von ESG-Mindeststandards zu gewährleisten.  Die ESG-Ausschlusskriterien 
setzen einen Mindeststandard aus ESG-Perspektive, den Investitionen erfüllen müssen, um 
für das Portfolio investierbar zu sein. 

Bei Investition in Drittfonds: Investition in Drittfonds klassifiziert nach Artikel 8 oder 9 der EU-
Offenlegungs-Verordnung, welche im "ESG-Zielmarktkonzept" ("Ergänzung des Zielmarkts 
um Angaben zu nachhaltigkeitsbezogenen Zielen und Nachhaltigkeitsfaktoren") die Einstufung 
R und/oder U haben. 

 

  Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 
 

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die 
Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der 
Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.  

 
Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten 
und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.  
 
Die Angaben zu den Nachhaltigkeitsindikatoren wurden vom externen Datenanbieter MSCI 
zur Verfügung gestellt. Angaben dazu, ob die Indikatoren darüber hinaus von einem 
Wirtschaftsprüfer bestätigt oder von einem unabhängigen Dritten überprüft wurden sind 
mangels verfügbarer Daten nicht möglich. 

 
Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in 
seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen: 

 
– THG-Emissionen 13,5839 

(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen (Tonnen pro Jahr), Berechnung siehe 
Anhang I der Offenlegungsverordnung) 

 
– THG-Emissionen 17,9858 

(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, (Tonnen pro Jahr), Berechnung siehe 
Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

– THG-Emissionen 907,2518 
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, (Tonnen pro Jahr), Berechnung siehe 
Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

– THG-Emissionen 31,5697 
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, (Tonnen pro Jahr), Berechnung 
siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

– THG-Emissionen 906,6956 
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, (Tonnen pro Jahr),  
Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
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– CO2-Fußabdruck 2,5240 
(Messgröße: CO2-Fußabdruck (Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr), Scope 1 und 2, 
Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

– CO2-Fußabdruck 72,3208 
(Messgröße: CO2-Fußabdruck (Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr), Scope 1, 2 und 
3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

– THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 528,9139 
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 
1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

– THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 528,9139 
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 
1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

– Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 0,00% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind) 
 

– Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 
auswirken 0,00% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit 
Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger 
Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese 
Gebiete auswirken) 
 

– Emissionen in Wasser 0,0000 
(Messgröße: Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die 
investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt) 
 

– Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 0,1847 
(Messgröße: Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, 
in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt) 

 
– Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen 0,00% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
beteiligt waren) 
 

– Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung 
der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
2,06% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur 
Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden 
wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen eingerichtet haben) 
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– Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische 
und biologische Waffen) 0,00% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der 
Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind) 
 

– Wasser, Abfall und Materialemissionen (Bodendegradation, Wüstenbildung, 
Bodenversiegelung) 0,00% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren 
Tätigkeiten zu Bodendegradation, Wüstenbildung oder Bodenversiegelung führen) 
 
 

  … und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 
 
 
Seit dem vorherigen Geschäftsjahresende am 31.12.2024 gab es keine Änderung der 
Ausschlusskriterien. 
 

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 
Nachhaltigkeitsindikator 

für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße 
Auswirkungen 

2025 
Auswirkungen 

2024 

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN 
1. THG-Emissionen Scope 1 Treibhausgasemissionen, 

Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung 

13,5839 33,3840 

  Scope 2 Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung 

17,9858 42,2352 

  Scope 3 Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung 

907,2518 1267,9974 

  Scope 1 und 2 
Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung 

31,5697 75,6192 

  Messgröße: Scope 1, 2 und 3 
Treibhausgasemissionen, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung 

906,6956 1318,2402 

2. CO2-Fußabdruck  CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung 

2,5240 4,9996 

  CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, 
Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung 

72,3208 86,0010 
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3. THG- Emissionsintensität 
der Unternehmen, in die  

Scope 1 und 2, Berechnung siehe 
Anhang I der Offenlegungsverordnung 528,9139 549,5439 

investiert wird  Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe 
Anhang I der Offenlegungsverordnung 528,9139 549,5439 

4. Engagement in 
Unternehmen, die im 
Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind  

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die im Bereich der 
fossilen Brennstoffe tätig sind 0,00% 0,00% 

7. Tätigkeiten, die sich 
nachteilig auf Gebiete mit 
schutzbedürftiger 
Biodiversität auswirken  

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, 
mit Standorten/Betrieben in oder in 
der Nähe von Gebieten mit 
schutzbedürftiger Biodiversität, sofern 
sich die Tätigkeiten dieser 
Unternehmen nachteilig auf diese 
Gebiete auswirken 

0,00% 0,00% 

8. Emissionen in Wasser Tonnen Emissionen in Wasser, die 
von den Unternehmen, in die 
investiert wird, pro investierter Million 
EUR verursacht werden, ausgedrückt 
als gewichteter Durchschnitt 

0,0000 0,0000 

9. Anteil gefährlicher und 
radioaktiver Abfälle 

Tonnen gefährlicher und radioaktiver 
Abfälle, die von den Unternehmen, in 
die investiert wird, pro investierter 
Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter 
Durchschnitt 

0,1847 0,2628 

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER 
MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

10. Verstöße gegen die 
UNGC-Grundsätze und 
gegen die Leitsätze der 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen  

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die an Verstößen 
gegen die UNGC-Grundsätze oder 
gegen die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen beteiligt 
waren 0,00% 0,00% 

11. Fehlende Prozesse und 
Compliance- Mechanismen 
zur Überwachung der 
Einhaltung der  
UNGC-Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen  

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die keine Richtlinien 
zur Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der OECD-
Leitsätze für multinationale 
Unternehmen oder keine Verfahren 
zur Bearbeitung von Beschwerden 
wegen Verstößen gegen die UNGC-
Grundsätze und OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen 
eingerichtet haben 

2,06% 0,00% 

14. Engagement in 
umstrittene Waffen 
(Antipersonenminen, 
Streumunition, chemische 
und biologische Waffen) 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, 
die an der Herstellung oder am 
Verkauf von umstrittenen Waffen 
beteiligt sind 

0,00% 0,00% 
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Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren 

Nachhaltigkeitsindikator 
für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße Auswirkungen 
2024 

Auswirkungen 
2023 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 
Wasser, Abfall und 
Materialemissionen 

10. Bodendegradation, 
Wüstenbildung, Bodenversiegelung 
(Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, 
deren Tätigkeiten zu 
Bodendegradation, Wüstenbildung 
oder Bodenversiegelung führen) 

0,00% 7,46% 

  
  

 
 Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen 
bei? 
 
Das Ziel der nachhaltigen Investitionen des Fonds ist es, in Wertpapiere von 
Unternehmen zu investieren, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen 
positiven Beitrag zur Lösung der globalen Herausforderung "Demographie & Gesundheit" 
leisten. Damit soll zur Erreichung des sozialen Ziels beigetragen werden, die menschliche 
Gesundheit zu verbessern, die Lebenserwartung zu verlängern und die 
Gesundheitskosten zu senken.  
 
Nachhaltige Investitionen sind in diesem Kontext Unternehmen, die in der Prävention, 
Diagnose und Behandlung von Krankheiten sowie dem Zugang zu medizinischer 
Versorgung/Dienstleistungen aktiv sind. Diese Unternehmen erzielen ihre Umsätze mit 
Forschung, Entwicklung und/oder Produktion gesundheitsrelevanter Technologien 
(„Bessere Technologien und Wissenschaft“), Therapeutika und/oder Medizinprodukte 
(„Bessere Therapeutika und Medizinprodukte für bessere Ergebnisse“) und/oder durch 
Dienstleistungen und Angebote, welche die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens 
erhöhen („Bessere Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“). Die genannte globale 
Herausforderung bezieht sich auf das Nachhaltigkeitsziel 3  der Vereinten Nationen 
(Sustainable Development Goals – SDGs) "Gesundheit und Wohlergehen". 
 
Neben eingehender interner Analyse wird Research von externen Datenanbietern 
verwendet, um das nachhaltige Profil eines Unternehmens sowie dessen Produkte und 
Dienstleistungen zu verstehen. 
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 
geschadet? 
 
Im Rahmen des ESG-Ausschlussverfahrens werden Unternehmen auf Basis 
aktivitäts- und normbasierter Ausschlusskriterien ausgeschlossen. Die ESG-
Ausschlusskriterien setzen einen Mindeststandard aus ESG-Perspektive, den 
Unternehmen erfüllen müssen, um für das Portfolio investierbar zu sein. Unter 
anderem werden dabei Unternehmen identifiziert, die in direktem Zusammenhang mit 
anhaltenden besonders schwerwiegenden ESG-Kontroversen stehen. Diese werden 
grundsätzlich für eine Investition ausgeschlossen. 
 
Darüber hinaus wird über die nachfolgenden Elemente erreicht, dass nachhaltige 
Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des nachhaltigen 
Investitionsziels beitragen: 
 
-  Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Principal Adverse Impacts – PAI) 
-  ESG-Kontroversen-Monitoring und Engagement bei Portfoliounternehmen, die 
schwerwiegende ESG-Kontroversen aufweisen. Ein derartiges Engagement erfolgt 
durch das Portfoliomanagement, aber nicht im Namen des Fonds. 
 

- - - - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren  berücksichtigt? 

 
Der Fonds berücksichtigt die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Principal Adverse Impacts = PAIs) durch verbindliche Elemente seiner Anlagestrategie. 
Genauer gesagt werden PAI verbindlich durch tätigkeitsbezogene Ausschlüsse, 
bezogen auf Unternehmensumsätze, und durch normbezogene Ausschlüsse 
berücksichtigt. Darüber hinaus werden PAI durch internes Research indirekt 
berücksichtigt. 

 
- - - -  Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

  
Der Fonds wendet zudem normbasiertes Screening in Bezug auf internationale 
Rahmenwerke, wie die „UN Global Compact Prinzipien", „OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen“ und „Standards der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO)“, an. Der Fonds wendet daneben weiteres normbasiertes Screening auf Basis der 
ESG Kontroversen-Methodologie von MSCI ESG Research an. Auf dieser Basis werden 
Unternehmen identifiziert, die in direktem Zusammenhang mit anhaltenden besonders 
schwerwiegenden ESG-Kontroversen stehen. Diese werden grundsätzlich für eine 
Investition ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bei den wichtigsten  
nachteiligen  
Auswirkungen handelt  
es sich um die  
bedeutendsten  
nachteiligen  
Auswirkungen von  
Investitionsentschei-
dungen auf  
Nachhaltigkeitsfaktoren  
in den Bereichen  
Umwelt, Soziales und  
Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte  
und Bekämpfung von  
Korruption und  
Bestechung. 
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 In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher    
 Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die  
 Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind  
 spezifische Unionskriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei  
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die  
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.  
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden  
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele  
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
    

  

 

 

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Der Fonds berücksichtigt nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal 
Adverse Impacts = PAIs) durch verbindliche Elemente seiner Anlagestrategie auf 
Einzeltitelebene. Genauer gesagt werden PAI verbindlich durch tätigkeitsbezogene 
Ausschlüsse, die sich auf die Unternehmenseinnahmen stützen, sowie durch normbezogene 
Ausschlüsse berücksichtigt. 

 

 

 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) 
berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 
15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.  
 
Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten 
auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-
Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben, wo diese fehlt, wird die Fondsart 
ausgewiesen. 
 
 

 
 
 

Größte Investitionen Sektor In % der Vermögenswerte Land

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.  Health Care 7,90 USA
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25  Health Care 7,54 Großbritannien
Boston Scientif ic Corp. Registered Shares DL -,01  Health Care 5,72 USA
Novo Nordisk A/S  Health Care 4,60 Dänemark
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001  Health Care 4,58 USA
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01  Health Care 4,53 USA
UCB S.A. Actions Nom. o.N.  Health Care 4,22 Belgien
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01  Health Care 4,02 USA
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.  Health Care 3,64 USA
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2  Health Care 3,48 Frankreich
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01  Health Care 3,39 USA
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20  Health Care 2,89 Frankreich
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001  Health Care 2,86 USA
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1  Health Care 2,84 Schw eiz
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1  Health Care 2,72 Dänemark

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel:  
01.01.2025 -  
22.12.2025 
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen 
Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. 
 
Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch die Festlegung einer 
Mindestgrenze in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.  
 
Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2025 zu 96,80% nachhaltigkeitsbezogen 
in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz 
weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Fondsvermögen aus.  
 
 
 

 

 Wie sah die Vermögensallokation aus? 
 

Investitionen (bezogen auf das Fondsvermögen): 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale 96,80% 
           #1A Nachhaltige Investitionen 96,80% 

#2 Andere Investitionen 3,20% 
         

 
 

 

 

 

 

 

Die 
Vermögensallokation  
gibt den jeweiligen  
Anteil der  
Investitionen in  
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.  
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige 
Investitionen. 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

#1ANachhaltige 
Investitionen 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale Soziale Ziele 

Investitionen 
#2 Andere 

Investitionen 
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Historische Vergleiche der 
Vermögensaufstellung für Artikel 8 GJ 2024 GJ 2025 

#1 Ausgerichtet auf Ö/S Merkmale 100,69% 96,80% 

#2 Andere Investitionen -0,69% 3,20% 

#1A Nachhaltige Investitionen 100,00% 96,80% 

#1B Andere Ö/S Merkmale 0,00% 0,00% 

Taxonomiekonform 0,00% 0,00% 

Andere Umweltziele 0,00% 0,00% 

Soziale Ziele 100,00% 96,80% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 
 

Sektor %Assets 

 Health Care 97,68 
 Profit participation rights (other)  2,07 

 
 
Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren 
der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der 
Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, 
einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der 
Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates17 erzielen, lag bei 0,00%. 

 

 
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel  
mit der EU-Taxonomie konform? 
 
Nicht anwendbar. 
 

 Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1? 
 

  Ja: 

   In fossiles Gas   In Kernenergie 

  Nein 
 
 
 

 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels 
(„Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für 
EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt. 
 

Mit Blick auf die EU- 
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die 
Begrenzung der 
Emissionen und die 
Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien 
für Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits-
und Abfallentsorgungs-
vorschriften.  
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Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün.  
Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 
 

  
 

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten 
 

 

  
 Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  
 
Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, 
die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden. 
 
 

 Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 

 

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, EU-Taxonomie konformen Investitionen zu 
tätigen. 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

0 50 100

Umsatz-
erlöse

CapEx

OpEx

1. Taxonmiekonformität der 
Investitionen   einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

0 50 100

Umsatz-
erlöse

CapEx

OpEx

2. Taxonmiekonformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch den 
Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 
die gegenwärtige 
„Umweltfreundlich- 
keit“ der Unterneh- 
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln 
- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen, für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
relevanten Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen 
- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag  
zu den Umweltzielen 
leisten.  
 
Übergangstätigkeiten 
sind Wirtschaftstätig-
keiten, für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 



ESG Annex 
Seite 13 

 

 

 
Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel zu tätigen. 
 

 
 

 
 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit sozialer Zielsetzung betrug 51,00%. Der 
tatsächlich erreichte Prozentsatz nachhaltiger Investitionen mit sozialer Zielsetzung lag 
bei 96,80%. 
 
 

 
 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher  
Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 
Unter „Andere Investitionen“ fielen das Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung. 
 
 
Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, 
wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt 
werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der 
Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert 
genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. 
Aufgrund der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in 
den nachhaltigen Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen 
kommen. Alle Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht 
mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, 
AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im 
Teilfonds enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von 
negativen Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der 
Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die nicht einer expliziten Prüfung eines 
ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen. 
 

 

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung  
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?  
 
 
Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des 
Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen 
quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie 
gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der 
Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, 
entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Verwaltungsgesellschaft 
sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager. 
 
Soweit für die Fondsbestände möglich, wurde die Mitwirkungspolitik (Engagement) der 
Verwaltungsgesellschaft in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen 
der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung 

sind nachhal- 
tige Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für öko-
logisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der Verord-
nung (EU) 2020/852 
nicht berücksichtigen. 
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gerecht zu werden, übte die Verwaltungsgesellschaft die Anleger- und Gläubigerrechte aus den 
gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. 
Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die 
Verwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der 
Nutzen für das betreffende Investmentvermögen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft legte dafür ihrem Abstimmungsverhalten die Leitlinien zur 
Stimmrechtsausübung für das Inland („Stimmrechtsleitlinien“) zugrunde. Diese 
Stimmrechtsleitlinien dienten als Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Kapital und den Rechten der Anleger.  
 
Bei Abstimmungen im Ausland zog die Verwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen 
Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. 
Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) 
Initiatives” auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur 
Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf 
den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie 
weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg 
der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, 
abgestimmt wurde. 
 
Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der 
Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle   Fonds 
angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens 
für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne 
Fonds abzuweichen.  
 
 
Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen 
jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.  
 
Der Portfolio Manager, falls das Portfoliomanagement delegiert ist, oder ggf. ein beauftragter 
Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere 
Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses 
Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft machte von Ihrem Stimmrecht Gebrauch bei 43 
Jahreshauptversammlungen und stimmte beispielsweise gegen den Vorschlag der 
Aktiengesellschaft in folgenden Fällen: 

• wenn das Unternehmen kein UNGC-Teilnehmer oder Unterzeichner ist ODER die 
Menschenrechtspolitik nicht mit dem UNDHR übereinstimmt, 

• wenn das Unternehmen nicht an das Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) berichtet, 

• wenn es bei Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern eine unzureichende 
Vertretung von Frauen im Verwaltungsrat gibt 
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Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert  
abgeschnitten?  
 
 
Nicht anwendbar. 

 
 

 Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?  
 
Nicht anwendbar. 
 
 

 Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 
abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die  
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?   
 
Nicht anwendbar. 

 
 

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 
 
Nicht anwendbar. 
 

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex  
abgeschnitten? 
 
Nicht anwendbar. 
 

  

Bei den Referenz- 
werten handelt es  
sich um Indizes,  
mit denen gemes- 
sen wird, ob das 
Finanzprodukt die 
beworbenen öko- 
logischen oder  
sozialen Merkmale 
erreicht. 


